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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1955

Norm

KO §176 Abs2

ZPO §527 Abs2 B3b

Rechtssatz

Wenn im Konkursverfahren das Rekursgericht einen Beschluß des Konkurskommissärs ohne Rechtskraftvorbehalt

aufgehoben und dem Konkurssenat ohne Verfahrensergänzung die neuerliche Fällung der Entscheidung aufgetragen

hat, ist ein Revisionsrekurs gegen diesen Aufhebungsbeschluß unzulässig (Analogie zu § 519 Z 3 ZPO).
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